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Lfd.Nr. 35 Jahr 2021 
 

VERHANDLUNGSSCHRIFT 
 

 
über die öffentliche 35. Sitzung des Gemeinderates der Marktgemeinde Riedau am                
25. März 2021 
 
Tagungsort: Pramtalsaal 
 
 

Anwesende: 
01. Bürgermeister Franz Schabetsberger als Vorsitzender 
02. Vizebgm. Johann Schmidseder   15. GR. Christian Dick 
03. GV.Klaus Mitter  16. GR. Johannes Schönbauer 
04. GV. Reinhard Windhager  17. GV. Franz Arthofer 
05. GR. Karl Kopfberger  18. GR. Elisabeth Jäger 
06. GR. Monika Tallier  19. GR. Karin Eichinger 
07. GR. Gerhard Payrleitner  20. GR. Michael Schärfl 
08. GR. Klaus Trilsam  21. GR. Roswitha Krupa 
09. GR. Brigitte Ebner  22. GR. Andreas Schroll 
10. GR. Ing. Thomas Klugsberger  23. GR. Bernhard Rosenberger 
11. GR. Heinrich Ruhmanseder  24.  
12. GV. Brigitte Heinzl  25.  
13. 2. Vizebgm. Michael Desch   
14. GR. Günter Humer 
 
Ersatzmitglieder: 
 

ER. DI Franz Mitter   für GR. Wolfgang Kraft 
ER. Franz Oberauer   für  GR. Philipp Hargaßner 
 
 

Der Leiter des Gemeindeamtes: AL Katharina Gehmaier 
 
Sonstige Personen (§ 66 Abs. 2 OÖ. GemO.1990): Verena Zallinger LLB 

 
Es fehlen: 

entschuldigt:      unentschuldigt:  
GR. Wolfgang Kraft 
GR. Philipp Hargaßner  
 

Der Schriftführer (§ 54 Abs. 2 OÖ. GemO. 1990): Verena Zallinger /AL Katharina Gehmaier 
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Der Vorsitzende eröffnet um 19:00Uhr die Sitzung und stellt fest, dass 
a) die Sitzung von ihm einberufen wurde; 
b) die Verständigung hierzugemäß den vorliegenden Zustellnachweisen an alle Mitglieder bzw. 
Ersatzmitglieder zeitgerecht am …. unter Bekanntgabe der Tagesordnung erfolgt ist;  

der Termin der heutigen Sitzung im Sitzungsplan (§ 54 Abs. 1 OÖ. GemO 2002) enthalten 
ist und die Verständigung hiezu an alle Mitglieder bzw. Ersatzmitglieder zeitgerecht per 
mail am 18.03.2021 unter Bekanntgabe der Tagesordnung erfolgt ist;  

    die Abhaltung der Sitzung durch Anschlag an der Amtstafel Tage öffentlich kundgemacht   
    wurde; 
c) die Beschlussfähigkeit gegeben ist; 
d) dass die Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung vom 23.02.2021 bis zur heutigen       

Sitzung während der Amtsstunden im Gemeindeamt zur Einsicht aufgelegen ist, während 
der Sitzung zur Einsicht noch aufliegt und gegen diese Verhandlungsschrift von jenen 
Gemeinderatsmitgliedern und Ersatzmitgliedern, welche an der betreffenden Sitzung 
teilgenommen haben bis zum Sitzungsschluss Einwendungen eingebracht werden können. 

e) Folgender Dringlichkeitsantrag wurde gemäß § 46 Abs. 3 OÖ. Gem0 2002 eingebracht:  
 

 

Sodann gibt der Vorsitzende noch folgende Mitteilungen: 
Zwei Dringlichkeitsanträge liegen von ihm vor:  

1. Grundsatzbeschluss zur Errichtung einer Polizeistation auf dem Grundstück von Hr. Dick Christian in 
Berg lt. dem vorliegenden Untermietvertrag inkl. des technischen Anforderungsprofils.  

Begründung: Aufgrund der heutigen Beprechung mit Vertretern der Polizei und Hr. Christian Dick kann dieser 
dringende Punkt in der heutigen Gemeinderatssitzung behandelt werden. Sollte es einen positiven Beschluss 
geben, kann Hr. Dick morgen mit der Planung des Projektes beginnen.  
Beschluss: Einstimmige Annahme des Antrages.  
2. Beschlussfassung für die Erneuerung des Gartenzauns in Pomedt 3 
Begründung: Der Grundnachbar Lechner hat sich bereit erklärt, bei der Errichtung der Gartenmauer tatkräftig 
mitzuarbeiten und hat aber nur noch nächste Woche Urlaub.  

      Beschluss: einstimmige Annahme des Antrages.  
 
 

Tagesordnung: 
 

 
1. Bericht des Obmannes des Prüfungsausschusses 
2. Genehmigung des Rechnungsabschlusses für das Finanzjahr 2020.  
3. Bericht des Obmannes des Bauausschusses. 
4. Grundsatzbeschluss für das Straßenbauprogramm 2021-2023. 
5. Flächenwidmungsplanänderung Nr. 6.4 „Schmidleitner“: Sonderausweisung für bestehende  

land- und forstwirtschaftliche Gebäude E1, E=Ersatzbau gem. § 30 (8a) OÖ ROG 1994 
6. Flächenwidmungsplanänderung Nr. 6.5 „Raschhofer“ und Örtliches Entwicklungskonzept Nr. 2 – 

Änderung Nr. 2.2 
7. Kanalsanierung; Vergabe der Kanalprüfmaßnahmen nach der Sanierung.  
8. GW Riedau-Dorf/Pram; Ab- und Zuschreibungen nach Schlussvermessung und Genehmigung 

einer Kaufvereinbarung mit Familien Rodler.   
9. Grundsatzbeschluss für den Ankauf eines Feuerwehrfahrzeuges. 
10. Behandlung des Ansuchens des Plattenwurfvereins PWV Hub.  
11. Vergabe der neuen Versicherungsverträge für die Marktgemeinde Riedau.  
12. Saal der Musikschule Riedau; Genehmigung als künftiger Trauungsort  
13. Berichterstattung betreffend die Kooperation für die Durchführung des Sommerkindergartens.  

DRINGLICHKEITSANTRAG 1: Grundsatzbeschluss zur Errichtung einer Polizeistation auf dem  
            Grundstück von Hr. Dick Christian in Berg lt. dem vorliegenden Untermietvertrag inkl. des  
             technischen Anforderungsprofils.  
DRINGLICHKEITSANTRAG 2: Beschlussfassung für die Erneuerung des Gartenzauns in Pomedt 3 

14. Bericht des Bürgermeisters. 
15. Allfälliges 
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TOP.1.) Bericht des Obmannes des Prüfungsausschusses 
 
 
Obmann GR. Humer gibt einen Bericht zur Sitzung des Prüfungsausschusses am 15.3.2021 mit 
folgender Tagesordnung: Prüfung der Freizeitwohnungspauschale; Prüfung der 
Gefahrenabwicklungs- und Entwicklungsplanung (GEP); Prüfung der Bereitstellungsgebühren für 
Wasser und Kanal; Belegprüfung ab Beleg Nr. 2788/2020 inkl. Kassabuchbelege 2020; Allfälliges 
 
und zur Sitzung des Prüfungsausschusses am 22.3.2021 mit folgender Tagesordnung:  
Überprüfung Rechnungsabschluss; Allfälliges 

 
 
 
 
TOP.2.) Genehmigung des Rechnungsabschlusses für das Finanzjahr 2020.  
 
 
Der Bürgermeister gibt den Sachverhalt bekannt: 
 
(Amtsvortrag): 
Ab 1.1.2020 erfolgt das Rechnungswesen nach den Bestimmungen der VRV 2015.  
 
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit 

 
 
Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand):  
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Nachweis über Transferzahlungen:  
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Bgm.Schabetsberger: Das Ergebnis für 2020 schaut folgendermaßen aus: Im Voranschlag bzw. 
Nachtragsvoranschlag war eine Summe von Einnahmen € 4.138.500 und Ausgaben von € 4.294.800, 
dies hätte einen Abgang ergeben von € 156.300 ergeben. Der Rechnungsabschluss ist dann ein 
wenig besser ausgefallen, Gesamteinnahmen von € 4.198.047,43 und Ausgaben von € 4.256.418,96, 
das ergibt einen Haushaltsabgang von € 58.371,53. Das Ergebnis ist zwar negativ, aber die Liquidität 
der Gemeinde ist durch den Kassenkredit gegeben und der Haushaltsausgleich nach § 57 Abs 4 der 
Gemeindeordnung ist somit gegeben. Ich stelle den Rechnungsabschluss zur Diskussion. 
 
GV. Arthofer: Ich darf nochmal erwähnen, dass mit dem Rechnungsabschluss auch die Abweichung 
vom Ergebnisvoranschlag im Gemeinderat genehmigt werden sollte und zwar ist der Straßenbau bei 
der Tennishalle mit Asphaltierungsarbeiten mit 5.400 Euro auf Privatgrund in Absprache mit dem 
Vorstand genehmigt worden.  Dies ist leider über die Summe drüber gegangen, die der Vorstand 
beschließen darf, dies gehört in diesem Zuge genehmigt. Ich stelle den Antrag den 
Rechnungsabschluss, so wie er uns vorliegt, zu genehmigen.  
 
Nachdem es keine weiteren Wortmeldungen gibt, lässt der Bürgermeister über den Antrag von GV. 
Arthofer mittels Handzeichen abstimmen.  
 

Beschluss: Der Antrag einstimmig genehmigt.  

 
 
 
TOP. 3.) Bericht des Obmannes des Bauausschusses. 
 
Obmann GV. Arthofer gibt einen Bericht zur Sitzung des Bauausschusses am 8.3.2021 mit folgender 
Tagesordnung:  
Schadensbewertung Bauamt, Angebot Swietelsky; Beratung Unterführung Berg behindertengerechter 
Ausbau; Allfälliges 
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TOP. 4.) Grundsatzbeschluss für das Straßenbauprogramm 2021-2023 
 
 
Der Bürgermeister gibt den Sachverhalt bekannt:  
 

Beratungsergebnis im Ausschuss:  
 
Zu den bereits geschätzten Sanierungen sollten noch zu folgenden Wegen/Straßen 
Schätzungen eingeholt werden:  

· Puchedt (es wird gerade angefragt, ob dies als Katastrophenschaden durchgeht – 
Hang Setzung – wenn ja, wäre dies ein eigenes Projekt das mit 50 % vom Land 
gefördert wird). 

· Gehweg Oberauer (Oberauergassl) 
· Straße Humer Günter (Zufahrt zum Wohnhaus) vermutlich kein Unterbau 

vorhanden. 
· Gehsteige adaptieren, Unimarkt, Kirche (Rampe und Randsteine absenken) – 

Familienfreundliche Gemeinde Randsteine abflachen für Rollstuhl, Rollator, 
Scooter.  

Die Straßenbauten, Birkenallee OG 16, 17 und 18 werden aus der Kostenschätzung 
herausgenommen und sollen ebenfalls wie der Bau Humer Günter eigene Projekte 
werden.  
Über eine alternative Gestaltung (nicht alles Asphalt) der Parkfläche in Pomedt 
(Plannummer 14) wurde diskutiert und sollte sich angesehen werden. 
 
 

Änderungen der Zuordnung Angebotsnummer nach Nachfrage bei der Firma Swietelsky.  
Betrifft: OG 4, OG 5 und OG 6 
OG 4 Schwaben Stichstraße Vorauer zu Tallier (ohne Kreuzung) 
OG 5 Schwaben Kreuzungsbereich Vorauer mit Straße bis zu Bachleitner (Parkplatz) 
ehemalige Bahnhofstraße  
OG 6 Schwaben von Kreuzung zu Feichtinger (Durchzugsstraße) 
Leitzstraße wurde zwar vermessen, jedoch im Angebot übersehen – wird neu angeboten.  
 
  



Seite 7 

Reih-
ung 

Plan- 
nr. 

Ange-
bots 
Nr. 

Beschreibung Preis Bemerkung 

1 14 OG 19 Pomedt 1. Querstraße inkl. Parkplatz 155.129 €  
2 8 OG 24 Gehweg Oberauer (Oberauergassl) 15.000 € 5.529 € + Eigenl. 9.471 € 
3 15 OG 20 Pomedt – Ausfahrt Skala bis Humer 26.355 €  
4 Teil 

von 
18 

neu Puchet entlang Wald – evtl. eigenes 
Projekt, wenn vom Land ein 
Katastrophenschaden angenommen wird 

0  

5 5 OG 6 Schwaben von Kreuzung zu Feichtinger 
(Durchzugsstraße) 

10.571 €  

6 11 OG 9 Achleiten KRZ-Bereich Weirethmayr  14.619 €  
7 6 OG 23 Leitzstraße Demmelbauer  18.920 €  
8 3 OG 5 Schwaben nur KRZ-Bereich Vorauer Erni 8.000 € vom Angebot heraus 

gerechnet Angebot ist 
mit der Straße zu 

Parkplatz 
9 11 OG 13 KRZ Willinger – NMS (Vorplatz NMS) 17.479 €  
10 9 OG 14 Straße zw. den Parkplätzen NMS Parkplatz 22.037 € €  
11 11 OG 11 Achleiten KRZG Willinger bis Daller (VS) 49.574 €  
12 11 OG 12 Gehweg/Parkfläche KRZ Willinger bis 

Daller (VS) 
21.422 € €  

13 12 OG 15 Hosner zur Unterführung Berg 14.220 €  
14 neu neu Gehsteige adaptieren, Unimarkt, Kirche 

(Randsteine absenken) 
10.000 € geschätzt 

      
   Summe 383.326€  

      
      
   Eigene Projekte Straßen Neubau   

      
1 neu OG 21 Anschlussstraße zu Humer Günter 

(öffentliches Gut) 
23.352 €  

2 13 OG 16 Birkenallee – KRZ Straße Pomedt bis 
Berghammer Peter 

14.334 €  

3 neu OG 17 Birkenallee – Berghammer bis Feldweg 16.491 €  
4 neu OG 18 Birkenallee – Schönbauer bis Richter 25.555 €  
      
   Summe 79.732 €  

      
      
   Eigenes Projekt Sanierung Straße Puchedt 

(evtl. 50 % Förderung wegen Katastrophe) 
  

      
 Teil 

18 
neu Straße Richtung Puchedt (entlang des 

Waldes) 
100.000 € geschätzt 

      
   Summe 100.000 €  

 
Für die Gemeinde würden sich durch diese Maßnahmen folgende Rechnung ergeben:  
 

Gesamtkosten Sanierung 383.326 €  
Gesamtkosten Neubau 79.732 €  
Kosten Sanierung Puchedt 100.000 €  
Gesamtkosten  563.058 € 
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KIG Bund -176.436 €  
KIG Sondertopf Land -35.000 €  
Förderung 
Straßensanierung Land (3 
Jahre je 18.700 €) 

-56.100 €  

Förderung Katastrophen-
unterstützung (50%) 

-30.000 €  

Gesamtförderung   -297.536 € 
(52,84 %) 

Kosten Gemeinde  265.522 € 
 
Die Kosten wurden nach der neuen Kostenschätzung von der Firma Swietelsky korrigiert.  
 
Überlegungen die sich aus der Auflistung ergeben haben:  
Wäre es nicht sinnvoll, wenn der Kreuzungsbereich Schwaben Vorauer gemacht wird, 
gleich die Stichstraße Tallier und die Straße Vorauer Erni bis zu Bachleitner mit zu 
sanieren.  
(Mehrkosten OG 4 – 7.500 € und der Rest von OG 5 – 12.000 €). 
 
Ebenso die Straße Schwaben Feichtinger zu Oberauer (Laufenböck Margit)  
Mehrkosten OG 7 – 36.890 €. 
 
Gesamtkosten 563.00 
 
Aufgeteilt in 

Straßenneubauten Straßensanierungen Besond.Sanierungen 
Reihung   OG.Nr.    Ortschaft Reihung   OG.Nr.   Ortschaft Reih.   OG. Nr.   Ortschaft 
1    19      Pomedt 1    21    Pomedt Humer 1     22       Habach-Puchet 
2     24     Marktplatz Oberauerg.  2     16       Birkenallee  
3   20     Pomedt 3    17     Birkenallee  
4   4    18     Birkenallee   
5   6      Schwaben    
6   9    Achleiten    
7   23     Leitzstraße    
8    5    Schwaben    
9   13    Achleiten    
10  14    Achleiten    
11  11   Achleiten    
12   12   Achleiten    
13   15  Dammstraße Unterf.    
14   neu  Gehsteige adapt.   
   
Summe     €  383.326     €  80.000   €  100.000 

 
 
GR. Dick: Ich würde empfehlen, wenn wir wieder etwas tun, zuerst mit den Grundbesitzern über 
solche Sachen zu reden, zum Beispiel bei der Unterführung.  
 
Bgm. Schabetsberger: Es ist nichts geplant worden, sondern es wurden nur mal die Kosten erhoben, 
was es kosten würde, bevor wir überhaupt in eine Planung gehen.  
 
GV. Arthofer: Das war damals 2007 ein Vorschlag von Herrn Kleiner. 
 
GR. Dick: Wenn ich in einen privaten Grund eingreife, muss ich vorher fragen, ob ich die Möglichkeit 
habe den Grund zu kaufen.  
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Bgm.Schabetsberger: Der Bauausschuss hat behandelt was wir machen sollten. Ich habe voriges 
Jahr noch eine Kostenschätzung eingeholt von Firma Swietelsky für alle schlechten Straßenstücke 
bzw. die noch zu fertigstellenden Straßenstücken. Da haben wir schon gehört, das ist eine 
Gesamtsumme von knapp über 600.000 Euro. Dies würde unser Budget bei weitem übersteigen. 
Aufgrund dessen hat der Bauausschuss gesagt, schauen wir uns jene Sachen an, die am Wichtigsten 
sind und schon am längsten warten und am dringendsten zu sanieren sind. Aufgrund dessen wurde 
die Reihung gemacht. Ich habe den Auftrag bekommen, ich soll beim Land nachfragen, ob es noch 
Zusatzförderungen gibt, damit wir mehr realisieren können als die 300.083 Euro. Ich habe dann einen 
provisorischen Finanzierungsplan erstellt und als Gemeinde an das Büro Gerstorfer geschickt, damit 
wir sehen, was die dazu sagen, ob wir einen Kassenkredit aufnehmen dürfen oder nicht. Der 
Finanzierungsplan würde im Groben davon ausgehen, dass wir 564.000 Euro verbauen. Der 
Anteilsbeitrag von der Gemeinde wäre die nächsten 3 Jahre jeweils 22.200 Euro, ein Darlehen in der 
Höhe von 200.000 Euro, die Interessentenbeiträge belaufen sich für die nächsten drei Jahre auf 
30.000 Euro, die KIG Mittel auf 176.500 Euro, der Landesbeitrag in Summe von 56.100 Euro und die 
Sondermittel vom Land 35.000 Euro. Die telefonische Rückmeldung vom Büro Gerstorfer: sie haben 
gesagt, wenn wir dies so machen, genehmigen sie uns dieses Darlehen und wir können diese Summe 
verbauen.  
 
GV. Windhager: Haben drüber gesprochen die Gehsteige zu adaptieren, der Punkt ist leider auf Platz 
14 in der Reihung nach hinten gefallen. Ich würde darum bitten diesen Punkt, der ganz wenige Kosten 
verursacht, zum Schutz von den Senioren und Jugend nicht auf den letzten Punkt zu reihen, sondern 
er soll wirklich ganz vorne gereiht werden. Dass dieser Punkt als einer von den ersten umgesetzt wird, 
denn dieses Projekt wird sich über die Jahre 2021 bis 2023 erstrecken, das ist der 
Grundsatzbeschluss für den Straßenbauprogramm. Mein Wunsch ist die Reihung Gehsteige 
adaptieren ganz vorne zu reihen.  
 
Bgm. Schabetsberger: Wir haben dieses Programm auf drei Jahre, aber umgesetzt soll alles auf 
einmal werden. Dieser Punkt wird eh mit umgesetzt, gleichzeitig mit den anderen Sachen. Wir teilen 
dies so ein, wenn in diesem Bereich Arbeiten durchgeführt werden, sollen auch die Absenkungen 
gleich mitgemacht werden. Es geht dann an, wenn die Angebote da sind und der genaue Zeitpunkt da 
ist. Wir müssen dann auch alle Anrainer, die es betrifft, bald genug verständigen, damit sie sich drauf 
einstellen können, dass dort was gemacht wird. Wir haben einige Straßenstücke wo die 
Anschlussstücke zu den Häusern mitgemacht werden. Sobald wir eine Rückmeldung haben, 
bekommen die Anrainer Bescheid von der Ausschreibung, wann was gemacht wird. Geplant ist, dass 
die Gesamtsumme heuer verbaut wird. Wir brauchen zwar drei Jahre, weil wir die Landesmittel nicht 
anders bekommen, können aber alles heuer verbauen. Die Gesamtsumme sollten wir schon so weit 
hernehmen, damit wir wirklich wieder was machen können, was einen Sinn hat, weil dort und da eine 
Kleinigkeit ist zu wenig.  
 
GR. Humer: Wir sollen es so beschließen wie du es vorgetragen hast. Wenn dies realisiert wird, sollen 
wir berücksichtigen, dass man mit der Energie AG redet was wir in der nächsten Zeit vorhaben - ob 
sie was verkabeln, auch ob wir den Kanal sanieren.  
 
Bgm.Schabetsberger: Dies betrifft in erster Linie den „Mittelgang“ durch Pomedt, weil der wird zur 
Gänze aufgefräst. Wo nur Teilbereiche gemacht werden, muss man ins Bankett hineingehen.  
 
GR. Humer: Achleiten? 
 
Bgm. Schabetsberger: Achleiten ist auch so ein Bereich wo wir recht viel aufgraben müssen. Dies wird 
sicher berücksichtigt. 
 
Vizebgm. Desch: Ich bin froh, dass wir endlich bei den Straßen was tun, dies wurde schon Jahre 
geschoben. Die Schupfe Buchinger bei der Prambrücke bitte protokollieren, dass wir dies auch 
unbedingt mit anschauen.  
 
GV. Heinzl: Denn da bleibt das Wasser immer stehen.  
 
Bgm.Schabetsberger: Schauen wir uns auch an. Was auch noch kommt ist drüben in Schwaben Höhe 
Wölfleder Annegg. Das muss noch abgefräst werden, damit die Straße eine Neigung bekommen, dort 
bleibt auch immer das Wasser stehen. Dies hätten wir voriges Jahr noch vorgehabt, ist sich nicht mehr 
ausgegangen vom Termin her, es wird heuer mitgemacht. 
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GR. Schärfl: Dick Christian kennt das, bei der Gemeinde ist mal ein Glasfaser hinübergekommen und 
vorne beim Haus ist auch aufgegraben worden.  Wenn man mit dem Anhänger fährt, egal ob klein 
oder groß, da scheppert es voll.  
 
GR. Rosenberger: Seiner Meinung nach gehört der Punkt, wie Windhager gesagt, ganz nach vorne 
und wie Günther sagt, ich finde es nicht sinnvoll zu sanieren und dann würde die Energie AG wieder 
aufgraben, das gehört berücksichtigen. Zusätzlich in Pomedt Parkplatz soll geklärt werden ob dieser 
gleich bleiben soll oder verschönert wird.  
 
Bgm. Schabetsberger: Das wird im Bauausschuss separat behandelt.  
 
GR. Rosenberger: In Schwaben gehört zuerst der Kanal angeschaut. Nicht dass wir es jetzt schöner 
machen. Speziell der Kanalstrang 160. Das gehört angeschaut.  
 
Bgm. Schabetsberger: Den Kanalstrang 160 such ich mir heraus.  
 
GR. Rosenberger: Und weiters, wie im Bauausschuss besprochen, werden die Neubauten 
herausgelöst aus der Reihung und du hast jetzt gesagt, du möchtest alle Vorhaben heuer noch 
machen? 
 
Bgm. Schabetsberger: Ja 
 
GR. Rosenberger: Die Reihung ist plus – minus? 
 
GV. Arthofer: Wir brauchen die Reihung für das Land.  
 
Bgm. Schabetsberger: Die Vorgehensweise wird folgendermaßen sein: Dadurch, dass wir über 
100.000 Euro Vertragssumme haben, müssen wir sowieso ausschreiben. Das heißt, wir brauchen drei 
Angebote. Wir werden, wenn heute der Beschluss gefasst wird, mit der Firma Swietelsky Kontakt 
aufnehmen wegen den Ausschreibungsunterlagen. Dann werden mehrere Firmen angeschrieben.  
Wenn wer noch einen Wunsch hat wer angeschrieben werden soll, sagt es einfach, wir können vier 
oder fünf anschreiben, das ist egal. Das Ausschreibungsverfahren wird so gemacht, dass wir nachher 
noch nachverhandeln kann und dann gibt es einen Vergabevorschlag, wer dies bekommen soll. Der 
soll uns einen Terminplan machen, wann was realisiert werden kann. Dadurch, dass wir es jetzt so 
gestaltet haben, dass Teilbereiche zusammenhängend gemacht werden wie z.B. Pomedt durch hinauf 
Richtung Humer, das ist eine Baustelle ist, bekommen wir dadurch bessere Angebote herein, damit 
wir nicht einmal dort und da sind. Das haben wir bewusst so gesteuert und sobald wir die Termine 
dann haben, können wir mit den Leuten reden und ihnen mitteilen „dieses Straßenstück wird im 
August/September gemacht“ .  
 
GR. Rosenberger: Wenn ich die Birkenallee und das vom Humer aus der Reihung herausnehme, will 
nicht ich der sein, der den aus der Birkenallee sagt, dass in Pomedt, wo schon eine sanierte Straße 
ist, nochmals asphaltiert wird.  
 
Bgm. Schabetsberger: Wir brauchen dazu die Ausschreibung, heute brauchen wir den Beschluss und 
die Reihung.  
 
GV. Arthofer: Ich stelle den Antrag, dass man den Grundsatzbeschluss Straßenbauprogramm 2021-
23 so genehmigen wie er vorliegt.  
 
Der Bürgermeister lässt mittels Handzeichen abstimmen.  
 
Beschluss: Der Antrag wird einstimmig angenommen.  
 
 
 
 
GR. Schroll verlässt um 19:31 den Sitzungssaal 
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TOP. 5.) Flächenwidmungsplanänderung Nr. 6.4 „S****“: Sonderausweisung für              
bestehende land- und forstwirtschaftliche Gebäude E1, E=Ersatzbau gem. § 30 (8a)              OÖ 
ROG 1994  
  
  
Der Bürgermeister gibt den Sachverhalt bekannt:   
  
Anlässlich der „großen Überarbeitung“ des Flächenwidmungsplanes Nr. 6 gab es von Hr. ***  
einen „Einspruch“: Damals wurde mehrere Häuser im Grünland mit der alten Widmung 
„Sonderausweisung Wohnnutzung“  in „L.+F.Grünland““ umgewidmet – siehe Schreiben vom 2.7.2018 
und Aktenvermerk vom 3.7.2018; die Novellierung des ROG wurde abgewartet. Die Unterlagen 
wurden den Fraktionen zur Verfügung gestellt:   

  
Es gibt nun die OÖ. Raumordnungsgesetz-Novelle 2021 und Hr. S***** ersucht nun um 
Abänderung des Flächenwidmungsplanes: „Ich ersuche die Gemeinde Riedau meine 

Grundstücke Nr. .66 und 604/2 tw. KG. Vormarkt-Riedau im Ausmaß von etwa 180 m2 als 
Sonderausweisung für bestehende land- und forstwirtschaftl. Gebäude „Ersatzbau“ gem. § 30  

8a OÖ. ROG im Flächenwidmungsplan der Gemeinde vorzusehen. Begründung: Das Gebäude 
ist vollständig erschlossen, es besteht ein Anschluss an die Ortswasserversorgung und an die 
öffentliche Abwasserbeseitigung. Die Bausubstanz ist mangelhaft, sodass ein Neubau in 
Erwägung gezogen wird.   
  
§ 30 Abs 8a Einleitungssatz … wird die Wortfolge „150 m2“ durch die Wortfolge „300 

m2“ und … ersetzt. … wird das Wort „zehn“ jeweils durch das Wort „fünfzehn“ ersetzt und 

wird nach der Wortfolge „Erbinnen bzw. Erben“ die Wortfolge „sowie Angehörige gem. § 

36a AVG“ eingefügt.   

In der Beschreibung von DI Altmann ist angeführt:  
Im Örtlichen Entwicklungskonzept ist keine Baulandwidmung in diesem Ortsteilbereich 
vorgesehen. Mit der Novelle des Raumordnungsgesetzes 2005 wurde erstmals die 
Möglichkeit geschaffen unter bestimmten Bedingungen Ersatzbauten für ehemalige 
Kleinwirtschaften zu errichten. In der Novelle zum OÖ. ROG 2020 wurde die dafür 
vorgesehene Flächenbeschränkung für solche landwirtschaftlichen Kleingebäude von 
ursprünglich 150 m2 auf 300 m2 erhöht. Die weiteren Voraussetzungen dazu sind unter  
§ 30 (8a) OÖ. ROG 1994 geregelt. Die Gemeinde Riedau bestätigt darin genannte 
Voraussetzungen: Das Gebäude hat eine bebaute Fläche von etwa 190 m2, ist 
mindestens 15 Jahre im Eigentum des Antragstellers und ist während der letzten 15 
Jahre vor Antragstellung zumindest 5 Jahre durchgehend bewohnt worden 
(Meldebestätigungen).   
Eigentümer: *** (Bruder von ****)  
Zuletzt bewohnt von: Eltern, Vater ist 2015 verstorben   
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Bürgermeister Schabetsberger: Aufgrund der neuen Raumordnungsgesetz-Novelle beantragt Hr. 
Schmidleitner nun die Abänderung des Flächenwidmungsplanes für sein Grundstück. Das alles ist 
notwendig, weil beim neuen Raumordnungsgesetz ein Passus drinnen ist, dass bei solchen 
alleinstehenden Gebäude im Grünland durch den Erben Ersatzbauten errichtet werden können. Wenn 
es aber an die nächste Generation weitervererbt wird, könnten massive Probleme auftauchen. Durch 
die Änderung, welche wir nun beschließen sollen, können wir dies ausschließen. Es ist in diesem 
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Bereich alles vorhanden: Kanal und Wasser. Wir haben die ortsplanerische positive Stellungnahme 
da. Er stellt den Antrag, die Abänderung des Flächenwidmungsplanes Nr. 6.4 „Schmidleitner“: 
Sonderausweisung für bestehende land- und forstwirtschaftliche Gebäude E1, E=Ersatzbau gem. § 30 
(8a) OÖ ROG 1994, so wie sie vorliegt,  zu genehmigen.  
 
Nachdem es keine weiteren Wortmeldungen gibt, lässt der Bürgermeister mittels Handzeichen 
abstimmen.  
 
Beschluss: Der Antrag wird einstimmig angenommen.  
 
 
 
 
 

 
 
TOP. 6.) Flächenwidmungsplanänderung Nr. 6.5 „Raschhofer“ von Grünland in Dorfgebiet  
               (ca. 836 m2) bzw. von Dorfgebiet in Grünland (ca. 150 m2); Örtliches Entwicklungskonzept      
               Nr. 2 – Änderung Nr. 2.2 von landw. Funktion in Bauerwartungsland.  

 

 
Der Bürgermeister gibt den Sachverhalt bekannt:  
Die Fraktionen haben folgende Unterlagen erhalten:  
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Bgm. Schabetsberger: Für den Bereich Schwaben, dort wo Dorfgebiet ist, liegt ein Ansuchen von Hr. 
Raschhofer bezüglich Abänderung des Flächenwidmungsplanes vor. Seine Tochter möchte ein 
Wohnhaus errichten.  
Nachdem dies jetzt noch Grünland ist, müssen wir das Entwicklungskonzept ändern und dann 
zugleich die Flächenplanänderung. Herr DI Altmann hat sich das angeschaut und hat dazu eine 
positive Stellungnahme abgegeben. Es sind ein paar Sachen zu berücksichtigen wegen der 
Tiefenlinie im Gelände. Diese Auflagepunkte können sie aber alle leicht erfüllen. Auch sonst ist alles 
da wie Wasser- und Kanalanschluss. Es ist eine sinnvolle Erweiterung.  
Ich stelle den Antrag, die Änderung des Örtliche Entwicklungskonzept Nr. 2 – Änderung Nr. 2.2 und 
die Änderung des Flächenwidmungsplanes Nr. 6.5. wie vorgestellt zu genehmigen.  
 
GV. Windhager: DI Altmann hat es in seinem Bericht geschrieben, dass die Widmungsänderung in 
unsere Raumordnung mit der Dorfwidmung gut hineinpasst. Es macht Sinn, wir können froh sein, dass 
wieder wer herkommt. Ich stelle den Antrag dies zu genehmigen.  
 
Bgm. Schabetsberger: Der Antrag wurde bereits von mir gestellt.  
 
Vizebgm. Desch: In der Fraktion wurde kurz diskutiert:  Gab es dort oben Probleme mit dem Kanal? 
 
Bgm.Schabetsberger: Nein, dort haben wir ein Pumpwerk. Die Abwässer der ganzen Häuser, die dort 
draußen sind, gehen hinunter zum Pumpwerk in der Höhe vom Haus Schneglberger. Von dort wird es 
in den Kanal gepumpt Richtung Schwabenbach. Wir haben damals keinen Verbindungskanal machen 
dürfen, weil es entlang des Baches naturschutzrechtlich nicht genehmigt wurde. Deshalb ist es zu 
Pumpwerken gekommen.  
 
Nachdem es keine weiteren Wortmeldungen gibt, lässt der Bürgermeister über seinen Antrag mittels 
Handzeichen abstimmen.  
 
Beschluss: Der Antrag wird einstimmig genehmigt. 

 
 
TOP. 7.) Kanalsanierung; Vergabe der Kanalprüfmaßnahmen nach der Sanierung.  
 
Der Bürgermeister gibt den Sachverhalt bekannt:  
Wir haben voriges Jahr und heuer im Frühjahr einige Kanalstränge und Haltungen saniert. Es ist 
Vorschrift, dass die Sachen, die saniert worden sind, einer Überprüfung unterzogen werden müssen. 
Die Überprüfung darf aber nicht die Baufirma übernehmen, sondern dies muss eine andere Firma 
übernehmen, damit alles gewährleistet ist. Wir haben vom Ingenieurbüro Oberlechner eine 
Angebotsprüfung bekommen und er hat eine Reihung vorgeschlagen. Reihung 1 ist die WDL 
Wasserdienstleistungs-GmbH mit einer Summe von 11.190 Euro, an Stelle 2 ist die Fa. Rohrnetzprofis 
Prüfservice GmbH mit 14.764 Euro und an 3. Stelle die Fa.  Maier-Bauer Prüftechnik GmbH mit 
16.944 Euro. Zusätzlich wird noch die Materialprüfung und Schlauchlinerprobe gemacht. Es hat im 
Vorfeld schon einmal eine Diskussion gegeben, dass gesagt worden ist, dass die Schlauchliner, die 
die Firma eingebaut hat, nicht den Richtlinien entspricht. Da haben wir gesagt, dies wird überprüft. Wir 
haben das Angebot da von der Prüfung der Schlauchliner von der Firma Siebert und Knickschild, die 
Überprüfung der Schlauchliner kostet 3.798 Euro. 
  
GV. Arthofer: Du hast die Preise ohne Nachverhandlung vorgelesen. Diese Preise wurden 
nachverhandelt. 
 
Bgm. Schabetsberger: Ja genau, sie sind nochmal nachverhandelt worden. Es hat sich in der Reihung 
nichts geändert, nur die Preise sind billiger geworden. Der Vergabepreis ist dann beim WDL 10.854,60 
Euro.  
 
GV. Arthofer: Ich stelle den Antrag, für die Kanalsanierung: Vergabe der Kanalprüfmaßnahmen nach 
der Sanierung an die Firma WDL und an die Firma Siebert die Vergabe der Schlauchlinerproben.   
 
Vizebgm. Desch: Die Überprüfung müssen wir nicht machen sondern weil es Vorschrift ist? 
 
Bgm. Schabetsberger: Die ist Vorschrift und war auch vorgesehen, weil eine Firma kann sagen, ich 
nehme dieses eine Produkt her. Es muss sowieso im Nachhinein überprüft werden, hat er das 
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Material wirklich verwendet? Ein Attest kann ich jederzeit bringen, aber wurde es dann wirklich 
eingebaut?  Bei der Prüfung kommt es dann darauf an, wurde das vorgesehen Material verwendet? 
  
Nachdem es keine weiteren Wortmeldungen gibt, lässt der Bürgermeister über den Antrag von GV. 
Arthofer mittels Handzeichen abstimmen.  
 
Beschluss: Der Antrag wird einstimmig angenommen.  
 
 
 
 

 
 
TOP. 8.) GW Riedau-Dorf/Pram; Ab- und Zuschreibungen nach Schlussvermessung und  
               Genehmigung einer Kaufvereinbarung mit Familie Rodler  
 
 
Der Bürgermeister gibt den Sachverhalt bekannt:  
Die Vermessungsurkunde betreffend Katasterschlussvermessung GW Riedau – Dorf/Pram , 
Plandatum vom 11.1.2021 wurde den Fraktionsführern vollinhaltlich zur Kenntnis gebracht.  
 



S
eite 40 

 



S
eite 41 



Seite 42 

 
 
 
Kaufvereinbarung mit Familie Rodler:  
 
Grundinanspruchnahme von Familie Rodler 2 M2, aber 1 m2 bekommt die Gemeinde wieder retour. 
Es hat die Gemeinde an Familie Rodler zu zahlen: € 30,00 + 2,25 + 2,25 = € 34,50  
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Bgm. Schabetsberger: Der „Mehrzweck-Weg“ nach Dorf, so benenne ich diesen jetzt einmal, ist jetzt 
endvermessen und jetzt müssen wir ein paar Dinge noch rechtlich richtigstellen. Wir müssen an die 
Familie Rodler 1 m2 Grund verkaufen, damit dies alles mit der Endvermessung zusammenpasst. Es 
ist ein Formalakt, aber notwendig, sonst kann dies beim Grundbuchsamt nicht ordnungsgemäß 
durchgeführt werden. Wenn dies alles genehmigt ist, dann können wir schauen, dass wir die 
Abrechnung bekommen, damit der Weg abrechnungstechnisch erledigt ist. Die Abrechnung selber 
läuft über die Marktgemeinde Taiskirchen. Wir bekommen dann, wenn alles fertig ist, die Unterlagen, 
wo dann genau drinnen steht, wie schaut es tatsächlich aus. Aber man kann jetzt schon sagen, dass 
es ein bisschen günstiger ist als es veranschlagt wurde. Ich glaube, dass der Weg dort hinaus sehr 
gelungen ist, damit wir einen schönen Wanderweg zusammengebracht haben. Radfahrer dürfen drauf 
fahren aber nur mit der Einschränkung, bei Begegnung mit Fußgängern muss der Fahrradfahrer 
absteigen. Ich stelle den Antrag, die Vermessung über den Gehweg Dorf mit der Kaufvereinbarung mit 
der Familie Rodler wie vorgelegt zu beschießen.   
  
Nachdem es keine weiteren Wortmeldungen gibt, lässt der Bürgermeister über seinen Antrag mittels 
Handzeichen abstimmen.   
  
Beschluss: Der Antrag wird einstimmig angenommen.   
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TOP. 9.) Grundsatzbeschluss für den Ankauf eines Feuerwehrfahrzeuges. 
 
Der Bürgermeister gibt den Sachverhalt bekannt: 
 
Auf der Webseite des Landes-Feuerwehrkommandos wurde folgende Checkliste für Gemeinden 
gefunden:  

 
 
 
 



Seite 47 

Bgm.Schabetsberger: Wir haben bei der letzten Sitzung die sogenannte GEP beschlossen. Damit wir 
für die Freiwillige Feuerwehr ein Fahrzeug ankaufen können, ist der nächste Punkt der 
Grundsatzbeschluss für den Ankauf des Feuerwehrfahrzeuges so wie er in der GEP vorgesehen ist.  
 
GR. Schroll: Es weiß jeder welches Auto wir brauchen. Ich stelle den Antrag für den 
Grundsatzbeschluss für den Ankauf des Fahrzeuges LFB-A mit geschätzten Gesamtkosten von € 
342.000,-  
 
Nachdem es keine weiteren Wortmeldungen gibt, lässt der Bürgermeister über diesen Antrag mittels 
Handzeichen abstimmen.  
 
Beschluss: Der Antrag wird einstimmig angenommen.  
  

 
 
 
 
TOP 10.) Behandlung des Ansuchens des Plattenwerfervereins PWV Hub 
 
Der Bürgermeister gibt den Sachverhalt bekannt:  

 
Der Plattenwerferverein Hub hat ein Ansuchen an die Gemeinde gestellt, ob sie vielleicht beim 
Madlsperger Grund ein Grundstück erwerben oder mieten können, damit sie bessere Unterkunft 
herstellen können, als wie derzeit mit den zwei Bauwagen. Sie haben einen Plan hereingeschickt. Wir 
haben uns schon vorberaten was man da alles machen kann und ich stelle dies zur Diskussion 
 
Vizebgm. Desch: Ich weiß, auf der Tagesordnung heißt es nur „Behandlung des Ansuchens“, aber ich  
möchte, wenn es für euch passt, dass wir gleich einen Grundsatzbeschluss fassen. Ich würde auch 
gleich den Antrag für den Grundsatzbeschluss stellen. Der Grundsatzbeschluss soll lauten, dass der 
Plattenwerfer Hub am Madlspergergrund ein Grundstück in Pacht erhält für ein Clubheim, das in einer 
Bauweise entsteht, dass jederzeit ohne viel Aufwand entfernbar ist.  
 
GR. Eichinger verlässt den Sitzungssaal.  
 
GV. Windhager: Ursprünglich war die Information, dass sie ein Grundstück erwerben wollen. Man 
weiß noch nicht, was mit dem Grundstück passieren wird, aber mit dem Grundsatzbeschluss ist das 
sicherlich eine sinnvolle Sache, es funktioniert gut da unten. Der Verein hat sich sehr gut etabliert, sie 
arbeiten auch mit den Vereinen zusammen. So haben sie dem Musikverein beim Musikfest alles zur 
Verfügung gestellt, alles war sehr positiv und ich kann dem nur zustimmen und unterstützen. Es kann 
nur besser werden.  
 
GR. Eichinger kommt um wieder herein.  
 
GR. Schroll: Mir ist es ein Anliegen, bei dem Grundsatzbeschluss, sich Gedanken über eine 
langfristige Nutzung, z.B. mindestens 10 Jahre +, zu machen. Sie nehmen Kosten in die Hand, das ist 
viel Geld für so einen kleinen Verein. Von einem Pachtvertrag auf ein oder zwei Jahren haben sie 
nichts, wenn dann mindestens 10 Jahre. Die weiteren Modalitäten sind in weiterer Folge festzulegen.  
 
Vizebgm. Desch: Ich bin absolut deiner Meinung, aber die Jahre bzw. die Vertragsbedingungen 
müssen wir heute nicht festlegen. Sie wollen mit der Planung beginnen, sie wollen Angebote einholen. 
Sie werden zwischen 70, 120 oder 150 m2 Grund brauchen, man muss um das Gebäude gehen 
können. Am Ende dieses Jahres bzw. Anfang nächsten Jahres sollen dann die Details geklärt werden.  
 
GR. Rosenberger: Sie haben das Projekt schön vorgestellt. Heute ist noch festzuhalten, dass der 
Erwerb hinfällig ist, der Grund soll nur verpachten und nicht verkauft werden. Und was noch 
angesprochen wurde, dass es so offen bleibt wie jetzt, dass im Winter die Wiese weiterhin benutzt 
werden kann und dass kein Zaun hinkommt. Was macht es für einen Sinn, wenn wir ihnen für 10 
Jahre den kleinen Fleck verpachten und sie haben keine Garantie dafür, dass sie die Wiese weiterhin 
nutzen dürfen? Grundsätzliche Überlegung soll sein die Wiese mit anzupachten. Sonst haben sie ein 
Clubheim, aber keinen Platz mehr zum Spielen.  
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Bgm. Schabetsberger: Was die Quadratmeter anbelangt und den Bereich, dort wo sie ihr Training 
abhalten, steht sicher außer Diskussion, dass der Bereich für sie zur Verfügung steht.  
Sollte es aus gemeindetechnischer Sicht mal notwendig sein, dass dort mal was errichtet wird? Dann 
muss man schauen, wie man es situiert. Bleibt der Bereich frei? Den brauchen wir, glaube ich, nicht 
genau festlegen.  
Schauen wir was wird aufgestellt an Unterkunft und dann schauen wir was brauchen sie an Platz für 
die Trainingsmöglichkeit. Dafür brauchen wir nicht unbedingt einen Pachtvertrag. Wenn es störend 
wird, müssen wir einen anderen Platz suchen. Eine Möglichkeit bei Turnieren vom Platz her ist nach 
hinten ausweichen. Es wird so gebaut, dass jederzeit mit relativ geringen Kosten wo anders aufgebaut 
werden kann.  
 
GR.Eichinger: Es geht mal um Grundsatzbeschluss, sind wir dafür oder nicht, dann wenn es soweit ist 
werden wir weiterschauen. 
 
Bgm. Schabetsberger: Ich lasse nun über den Antrag für den von Vizebgm. Desch gestellten 
Grundsatzbeschluss abstimmen.  
 
Beschluss: Der Antrag wird einstimmig angenommen. Die Abstimmung erfolgte per Handzeichen.  

 
 
 
 
 
TOP. 11.) Vergabe der neuen Versicherungsverträge für die Marktgemeinde Riedau.  
 
 
Der Bürgermeister gibt den Sachverhalt bekannt:  
 
Der Amtsvortrag wurde den Fraktionen vollinhaltlich zur Verfügung gestellt: Vorschlag des 
Gemeindevorstandes:  
Beratungsergebnis: Ziel soll sein, nicht unbedingt an die günstige Versicherung zu vergeben, sondern 
an das beste Angebot. Vorschlag an den Gemeinderat- es gibt eine Änderung bei der 
Gemeindehaftpflicht:  

  
Objekt Vergabe an folgende 

Versicherung  

Angebotssumme Andere 

Angebotssummen 

Amtsgebäude 

 

Generali 776,30 Allianz: Kombi  930,24 

W.S. 923,23 

Feuerwehr Generali 710,92 Allianz: Kombi 580,52 

W.S.: 372,33 

Musikschule Generali 768,87 Allianz: 672,42 

W.S.: 771,75 

Leichenhalle Generali 189,23 Allianz Kombi FF 

W.S. 122,31 

Toilettanlage und 

Wartehäuschen  

Generali 149,54 Allianz: Kombi Amts 

W.S.: 175,80 

GdeWohnhaus 

Marktplatz 86 

Generali 239,96 Allianz: 389,15 

W.S.: 156,69 

GdeWohnhaus 

Pomedt 3 

Generali 237,59 Allianz: 325,11 

W.S.: 122,93 

Agria Allianz 308,34 Generali: 177,76 

W.S.: 281-290,93 

VW Pritsche Allianz 654,29 Generali: 663,60 

W.S.: 417,78-434,49 

Kindergarten  Nicht  gekündigt    

VS Inventar Allianz  Siehe Schulzentr.  
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Mittelschule 

Inventar 

Allianz Siehe Schulzentr. W.S.: 968,79 

FF Kollektivunfall Oberösterreichische         55,99 W.S.: 234,24 

Schulzentrum 

Gebäude 

Allianz  6.293,03   .Gen W.S. 4.676,39 

Generali: 6.196,37 

Freizeitzentrum Generali 1.967,55 Allianz: 2.062,28 

W.S. 1.979,93 

Gemeindehaftpflicht Generali  2.100 bei 

2.100Einwohner 

Allianz: 2.770,56 (2080 EW) 

W.S.:1.967,36 (2.00 EW) 

Kfz Rechtschutz Allianz Siehe Rechtsschutz  

Deutz Generali 299,94  incl.Winterd. Allianz: 78,41 

W.S.: 281-290,93 

FW 

Kommandofahrz. 

Generali 826,76 incl.Vollkasko Allianz: 99,42 

W.S.: 88-90 

FW-213SD LKW Generali  100,28 Allianz: 99,42 

W.S.: 88-90 

Anhänger Generali  18,79 

 

Allianz: 15,93 

W.S.: 14-18 

Drucksteigerung 

Berg 

Generali 160,78 Allianz: Kombi Amtsg 

W.S.: 171,75 

Bauhof Mühlgasse Wird verkauft  Gen 57,93 Allianz: Kombi FF  

W.S. 82,50 

Bauhof Madlsperger Generali 67,43 Allianz: Kombi FF 

W.S. 122,18 

Rechtsschutz  Allianz  841,18 W.S.: 562,12 

    

 
Bei Generali Versicherung sollen alle Einzelangebote angenommen werden.  
Weiters bei Generali: Vollkasko bei Feuerwehrfahrzeug? Nachfragen und ev. bestehen lassen.  
 
Eingeholte Auskünfte: Vollkasko bei Feuerwehrfahrzeug sehr sinnvoll, da immer verschiedene 
Personen fahren. Zur Versicherungsprämie: Generali mit Vollkasko ist günstiger als derzeit Wr. 
Städtische. 
Auflösung Leasingvertrag Schulen: Der Auflösungsvertrag wird derzeit durchgeführt. Laut Auskunft 
eines Versicherungsvermittlers ist auf folgendes aufzupassen: Wenn die Gemeinde wieder 
grundbücherlicher Besitzer ist (wird vom Notar Schauer derzeit bearbeitet), kann innerhalb eines 
Monats die derzeit laufende Versicherung (Oberösterreichische) gekündigt werden. Aufzupassen ist, 
dass bereits, wenn der Grundbuchsbeschluss beim Notar eingetroffen ist, die Frist eines Monats zu 
laufen beginnt. Vorschlag lautet: neue Versicherung bei Allianz. Allianz würde lt. Auskunft von Hr. 
Niemetz am 17.3.2021 eine ev. Rückforderung eines Dauerrabattes der OÖ. Versicherung  
übernehmen.  

 
 
Bgm. Schabetsberger: Es hat bereits mehrere Besprechungen gegeben und es sind Angebote 
eingeholt worden für die Neuvergabe der Versicherungsverträge, weil heuer und nächstes Jahre 
relativ viele Versicherungsverträge auslaufen. Vizebgm. Schmidseder hat sich in dieser Angelegenheit 
sehr bemüht, die Angebote verglichen und auch geschaut, wie schauen die Paragraphen weiter hinten 
aus. Er machte der Gemeinde einen Vorschlag, was er glaubt was sinnvoll wäre. Darüber müssen wir 
jetzt beraten und schlussendlich auch abstimmen.  

 
Vizebgm. Schmidseder: Es waren drei Versicherungen eingeladen zu offerieren: Die Generali, Allianz 
und Wiener Städtische. Bei der Angebotseröffnung waren alle beisammen. Ich habe mir die Arbeit 
gemacht die ganzen Verträge zu prüfen. Ich bin zu dem Entschluss gekommen und habe die 
Empfehlung abgegeben, dass  
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zwei KFZ Versicherungen an die  Allianz, Rechtschutzversicherung und Schulzentrum an die Allianz 
und alle anderen Versicherungen der Generali vergeben werden. Es hat auch den weiteren Grund, 
weil dort die Betreuung sehr gute Arbeit leistet. Das ist meine Empfehlung und ich stelle dazu den 
Antrag.  
 
GR. Schroll: Ich erkläre mich als befangen 
 
Abschließend lässt der Bürgermeister per Handzeichen abstimmen.  
 

Beschluss: Der Antrag von Vizebgm. Schmidseder wird mit 24 JA-Stimmen angenommen. GR. Schroll  
                   erklärt sich für befangen.  

 
 
 
 
 
TOP. 12.) Saal der Musikschule Riedau; Genehmigung als künftiger Trauungsort  
 
Der Bürgermeister gibt den Sachverhalt bekannt:  
 
Der Trauungsort ist normalerweise immer das Gemeindeamt und man kann den Antrag stellen, dass 
man auch an einem anderen Ort eine Trauung machen darf. Sinnvoll wäre es, wenn man sagen kann, 
die Musikschule mit dem schönen Vortragssaal würde sich auch sehr gut eignen als Trauungsobjekt. 
Es soll fix im Gemeinderat beschlossen werden, dass auch dort Trauungen abgehalten werden können. 
Ich stelle daher den Antrag, den Saal der Musikschule als zukünftigen Trauungsort zu genehmigen.  
 
Nachdem es keine weiteren Wortmeldungen gibt, lässt der Bürgermeister über seinen Antrag mittels 
Handzeichen abstimmen.  
 
Beschluss: Der Antrag wird einstimmig angenommen.  
 
 

 
 
TOP. 13.) Berichterstattung betreffend die Kooperation für die Durchführung des Sommerkindergartens.  
 
Der Bürgermeister gibt den Sachverhalt bekannt:  
 
Wir haben bereits seit mehreren Jahren gemeinsam mit Dorf und Zell eine 
Sommerkindergartenbetreuung.  
Vizebgm. Desch verlässt den Saal. 
Bgm. Schabetsberger: Seit Jahren wird die Sommerkindergartenbetreuung sehr gut angenommen und 
auch sehr gut funktioniert. Für heuer ist es so vorgesehen, dass wir von 02. – 27. August, das sind 
vier Wochen, durchgehend eine Sommerkindergartenbetreuung machen für Kindergartenkinder und 
Volksschulkinder bis 10 Jahre. Der Preis pro Woche für Volksschulkinder beträgt € 30,-, die 
Kindergartenkinder sind gratis. Es wird wieder in zwei Gruppen gearbeitet. Es wird wieder alles an die 
Personen ausgeschickt, die in Frage kommen. Anhand der Rückmeldungen sehen wir dann wie es 
ablaufen wird. Geplant sind zwei Gruppen mit jeweils einer Pädagogin und einer Helferin und 
zusätzlich haben wir heuer noch Ferialpraktikantinnen, die für den Sozialbereich Praktikum machen 
müssen. So sind in jeder Gruppe drei Personen, was sicherlich sehr positiv ist. Das ganze ist heuer in 
Riedau, weil wir jedes Jahr wechseln. Gibt es dazu Fragen?  
 
Vizebgm. Desch kommt wieder in den Sitzungssaal.  
GR. Kopfberger verlässt um 19:59 Sitzungssaal. 
 
Der Bürgermeister stellt die Frage, ob es dazu Wortmeldungen gibt. Es gibt keine Wortmeldungen.  
GR. Kopfberger kommt um 20:00 wieder in den Sitzungssaal. 
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Bgm. Schabetsberger: Dieser Tagesordnungspunkt ist unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu 
behandeln. Ich stelle daher den Antrag die Öffentlichkeit auszuschließen. Er lässt per Handzeichen 
darüber abstimmen.   
  
Beschluss: Es ist die Mehrheit. Ich darf die Zuhörer bitten den Saal zu verlassen.   
  
  
DRINGLICHKEITSANTRAG 1: Grundsatzbeschluss zur Errichtung einer Polizeistation auf dem              
Grundstück von Hr. Dick Christian in Berg lt. dem vorliegenden Untermietvertrag inkl. des               
technischen Anforderungsprofils.   
  
Unter Ausschluss der Öffentlichkeit.   
  
Öffentlichkeit wird wiederhergestellt.    
  
  
DRINGLICHKEITSANTRAG 2: Beschlussfassung für die Erneuerung des Gartenzauns in Pomedt 3  

  
Der Bürgermeister gibt den Sachverhalt bekannt:   
  
Bereits vorigen Jahr hat Hr. *** gesagt, sie würden gerne den Zaun zwischen den beiden Parzellen 
erneuern, weil er schon total verfault ist. Wir haben bereits voriges Jahr darüber gesprochen und 
grundsätzlich gesagt, dass es passt. Nur habe ich leider beim  
Voranschlag übersehen, dass wir die Summe hineingegeben hätten. Jetzt brauchen wir heute einen 
Beschluss, dass wir die Bedeckung über den Nachtragsvoranschlag machen. Der Gartenzaun 
zwischen dem Gemeindewohnhaus Pomedt 3 und der Familie Lechner wird mit ca. 40 lfm an  
Grundfeste mit einem kleinen Sockel errichtet und ca. 80 lfm soll dann noch ein  
Doppelstabmattenzaun aufgesetzt werden. Ich habe eine Kostenschätzung gemacht, da habe ich bei 
Firmen angefragt, was es in etwa kosten wird. Die Baggerarbeiten habe ich geschätzt für zwei Tage, 
das sind 900 Euro. Wir werden ca. 15 m3 Beton brauchen, mit der Schalung ca. 2.300 Euro, das 
Zaunmaterial in etwa 3.500 Euro. Gesamtkosten von 6.700 Euro plus Mehrwertsteuer sind dann 8.040 
Euro. Herr **** haben sich bereit erklärt, dass sie den Traktor mit Anhänger kostenlos zur Verfügung 
stellen, damit das Aushubmaterial weggefahren werden kann. Herr **** wird die Schalungsarbeiten 
übernehmen und wird eine Blechabdeckung drauf machen auf seine Kosten und bei der Montage des 
Zaunes mitarbeiten. Ich stelle den Antrag wie vorgetragen zu beschließen.   
  
GR. Schroll: Die 80 Laufmeter und die 40 Laufmeter, wo sind die?  
  
Bgm. Schabetsberger: Vorne beim Eingang sind 12 Laufmeter und der hintere Bereich sind noch 26 
Laufmeter. Die obere Seite ist nicht dabei, weil da ist teilweise schon was gebaut. Und den Rest macht 
der andere Nachbar, er macht auch noch einen Zaun.  
  
GR. Rosenberger: Steht der Zaun auf unserem Grund? Auf Gemeindegrund?  
  
Bgm.Schabetsberger: Er steht auf der Grundgrenze.  
  
GR. Rosenberger: Ist der Wunsch ist aber vom Lechner gekommen, dass der Zaun ersetzt wird?   
  
Bgm. Schabetsberger: Wir können nicht mehr so lassen, müssen etwas tun. Es besteht schon Gefahr, 
wenn ein Kind draufsteigt, fällt der Zaun um. Tun müssen wir etwas. Haben voriges Jahr schon gesagt, 
dass wir dort Handlungsbedarf haben. Ich habe es leider übersehen, dass ich es in den Voranschlag 
hineingebe. Haben letztens den Hinweis bekommen, dass wir es im Vorstand nicht behandeln dürfen, 
sondern im Gemeinderat beschließen müssen oder der Gemeinderat macht eine Kreditübertragung an 
den Vorstand und dann könnte der Vorstand wieder beschließen. Ich lasse jetzt über meinen Antrag 
abstimmen.   
  
  
Beschluss: Der Antrag wird einstimmig angenommen. Die Abstimmung erfolgte per Handzeichen.   
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TOP. 14.) Bericht des Bürgermeisters 
 
 
Das ehemalige Gemeinderatsmitglied Pointl Helmut ist verstorben. Er war Mitglied des 
Gemeinderates, Ersatzmitglied des Gemeinderates, Mitglied im Fremdenverkehrsverband und 
Ersatzmitglied in diversen Ausschüssen. Heute wurde er beerdigt.  
 
Der Entwurf für die neue Homepage liegt vor. Vermutlich wird sie Ende April freigeschaltet.  
 
 
 
TOP. 15.) Allfälliges 
 
EGR DI. Mitter: Es betrifft des Kinderspielplatz Achleiten. Ich habe es bereits dem Gemeindeamt 
gemeldet, die Schaukel ist wurde wiederum kaputt gemacht. Das ist nicht das erste Mal. Es soll 
veröffentlich werden, wenn die Bevölkerung Beobachtungen macht, dass dies dem Gemeindeamt 
gemeldet wird.  
 
Bgm. Schabetsberger: Auch beim Freibad-Hallenbadgebäude gibt es Vandalismus.  
 
GR. Rosenberger: Offensichtlich wurde auch der Rollerskaterplatz mutwillig beschädigt. Das gehört 
angezeigt, weil es eine Beschädigung ist. Noch ein weiteres Problem: Der Gehweg der Pram entlang, 
da soll ein Schild aufgestellt werden. Er wünscht sich je ein Schild auf beiden Seiten, dass man 
entlang der Pram gehen darf.  
 
Vizebgm. Desch: Pomedt 40, dort sinkt der Kanaldeckel ein. 
Der Bürgermeister gibt bekannt, dass er davon bereits Kenntnis hat.  
Die Amtsleiterin gibt bekannt, dass sich Hr. Pontasch vom Büro Oberlechner den Einlaufschacht 
bereits angeschaut hat. Man kann nicht sagen, dass das Problem von der Kanalsanierung kommt.  
Der Untergrund der Straße ist schlecht.  
 
GR. Klugsberger: Beim Spielplatz in Achleiten war früher immer ein rotes Seil. Seine Tochter hat sich 
daran erinnert.  
Bgm. Schabetsberger: Das Seil wurde entfernt, weil die Steher verfault waren. Er wird schauen, dass 
wir wieder etwas dorthin bekommen.  
 
GR. Schroll: Der Oberflächenkanal bei der Feuerwehr geht schon gewaltig nach. Das sollte kontrolliert 
werden.  
 
GR. Trilsam berichtet, dass ein Mülleimer bei einem Bankerl entlang der Pram weggekommen ist. Ist 
das der Gemeinde bekannt?  
Bei der Diskussion wird berichtet, dass man nicht weis wohin der Abfallkorb gekommen ist.  
 
GR. Humer: Der Verkehrsspiegel in Pomedt beim Haus Ahammer gehört gerichtet.  
 
GV. Arthofer: Auch der Verkehrsspiegel in der Zellerstraße ist verdreht.  
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Genehmigung der Verhandlungsschrift über die vorherige Sitzung 

Gegen die während der Sitzung zur Einsicht aufgelegene Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung vom          

wurden keine - folgende - Einwendungen erhoben: 

 
 

 

 

 

 

 

Nachdem die Tagesordnung erschöpft ist und sonstige Anträge und Wortmeldungen nicht mehr vorliegen, schließt 

der Vorsitzende die Sitzungen   um 20.23   Uhr. 
 
 
 
 
..........................................................     ........................................................ 
                     (Vorsitzender)                                                     (Schriftführer) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Vorsitzende beurkundet hiermit, dass gegen die vorliegende Verhandlungsschrift in der Sitzung vom                                          
23.02.2021 keine Einwendungen erhoben wurden - über die erhobenen Einwendungen der beigeheftete 
Beschluss gefasst wurde und diese Verhandlungsschrift daher im Sinne des § 54 (5) OÖ. Gem0 1990 als 
genehmigt gilt.  
 
Riedau, am ……………………………..     
 
Der Vorsitzend (SPÖ): 
 
 
 
………………………………………………….     ………………………………………………………………. 
Bürgermeister Schabetsberger                                   ÖVP GV. Windhager 
 
 
 
………………………………………………….…     ………………………..…………………………………… 
FPÖ Vizebgm. Desch         SPÖ GV. Arthofer 
 
 
 
………………………………………………… 
GRÜNE GR.Rosenberger 


